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1!.I. Veronlnung: Muimaltarif für das Wiener Platzfuhrwerbgewerhe (Taxitarif 1962), Abänderung. 

"12. 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
25. April 1966, womit die Verordnung des 
Landeshauptmannes vom 16. Februar 1962, 
LGBI. für Wien Nr. 7, betreffend den Maxi
maltarif für das Wiener Platzfuhrwerk ... 
gewerbe (Taxitarif 1962), abgeändert wird. 

Auf Grund des § 51 der Gewerbeordnung und 
des § 12 Abs. 2 des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 
vom 2. April 1952, BGBI. Nr. 85, wird verord-
net: 

Artikel I 

Im § 1 Abs. 1 der Verordnung des Landes
hauptmannes vom 16. Februar 1962, LGB!. für 
Wien Nr. 7, betreffend den Maximaltarif für das 
Wiener Platzfuhrwerksgewerbe (Taxitarif 1962), 
ist der Tarif der Grundtaxe von 6 S durch 9 S 
zu ersetzen. 

Artikel II 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

(2) Die Fahrpreisanzeiger müssen bis 31. De
zember 1966 dem im Artikel I festgesetzten 
1'arif entsprediend umgebaut sein. Bis zum Um
bau der bisherigen Fahrpreisanzeiger gelten 
deren Angaben, wobei pro Fahrt ein Zuschlag 
von 3 S eingehoben werden darf. 

(3) Bis zur Umänderung der Fahrpreisanzeiger 
ist auf dem Fahrpreisanzeiger oder oberhalb von 
diesem ein gedruckter, mit dem Siegel der Fach
gruppe Personenfuhrwerksgewerbe versehener 
Hinweis folgenden Inhalts anzubringen: „Fahr
preisanzeiger noch nid1t umgebaut - Zuschlag 
3 S pro Fahrt". Nach dem Umbau des Fahrpreis
anzeigers ist dieser Hinweis dur<h einen eben~ 
solchen mit dem Wortlaut ,)Fahrpreisanzeiger 
7.eigt neuen Tarif" zu ersetzen. Nach vollständi
ger Durchführung des Umbaues sämtlicher Fahr
preisanzeiger sind diese Hinweise zu entfernen. 

Der Landeshauptmann: 
Marek 
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